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Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 365/März:

Welche Konsequenzen bzw. Maßnahmen ergeben sich aus der am 20. März
2024 im Bundeskabinett beschlossenen Nationalen Hafenstrategie für die
Oberelbe, die Mittelelbe sowie insbesondere die dort anliegenden Häfen,
und inwieweit sind diese Maßnahmen mit den jeweiligen Bundesländern
sowie der Tschechischen Republik abgestimmt?

beantworte ich wie folgt:

Die am 20. März 2024 im Bundeskabinett beschlossene Nationale Ha-
fenstrategie enthält keine spezifischen Maßnahmen für die Ober- und
Mittelelbe. Die Nationale Hafenstrategie wurde gemeinsam mit den be-
teiligten Ressorts, Ländern, Verbänden der Hafenwirtschaft und Umwelt
sowie der Gewerkschaft Ver.di erarbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Kluckert
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